
J
eder kennt die Berichte über Miss-
stände in vereinzelten Pflegeheimen.
Einige schwarze Schafe bringen sodie

ganze Branche in Verruf. Dies hat den Ge-
setzgeber veranlasst, 2008 durch das
Pflege-Weiterentwicklungsgesetz eine
neue Regelung zu schaffen. So sollen die
Landesverbände der Pflegekassen sicher-
stellen, „dass die von den Pflegeeinrichtun-
generbrachtenLeistungenundderenQuali-
tät, insbesondere hinsichtlich der Ergeb-
nis- und Lebensqualität, für die Pflegebe-
dürftigen und ihre Angehörigen verständ-
lich, übersichtlich und vergleichbar sowohl
im Internet als auch in anderer geeigneter
Formkostenfrei veröffentlichtwerden“ (Pa-
ragraf 115Absatz 1aSatz 1 SGBXI).

Die Kriterien für den „Pflege-Tüv“ (offi-
ziell: Pflegetransparenzberichte) wurden
inder „Pflegetransparenzvereinbarungam-
bulant“ (PTVA) und in der „Pflegetranspa-
renzvereinbarung stationär“ (PTVS) aufge-
stellt. Sie enthalten 64 Kriterien mit den
Untergruppen „Pflege und medizinische
Versorgung“, „Umgang mit Demenzkran-
ken“, „SozialeBetreuung undAlltagsgestal-
tung“, „Wohnen, Verpflegung, Hauswirt-
schaft, Hygiene“ und 18 Kriterien zur sepa-
rat gewerteten Patientenbefragung. Die
Ideewar, dass künftigeHeimbewohner und
AngehörigesichüberdieQualität einerPfle-
geeinrichtung vor dem Einzug verlässlich
informieren können. Dieser Gedanke hat
einen guten Kern. Und doch stößt die Um-
setzung in der Praxis auf großen Wider-
standundProbleme. Unmittelbar nach den
ersten Veröffentlichungen gab es eine Viel-
zahl vonGerichtsverfahren, die rechtunter-
schiedlich ausgegangen sind. Zahlreiche
Entscheidungenstehennochaus.

Wie läuft der Pflege-Tüv ab? Nach einer
unangemeldeten Jahresprüfung wird der
Prüfbericht des Medizinischen Dienstes
der Krankenversicherung (MdK) erstellt,
zu dem die Pflegeeinrichtung Stellung neh-
men kann. Bei Qualitätsmängeln erteilen
die Landesverbände der Kassen einen Be-

scheidzurMängelbeseitigung.DieTranspa-
renzdaten des MdK werden durch die Da-
tenclearingstelle aufbereitet. Anschließend
hat der Heimbetreiber eine 28-Tage-Frist
zur Stellungnahme. Nach Fristablauf wer-
den die Ergebnisse im Internet veröffent-
licht– inFormvonSchulnoten.

Das dem deutschen Recht bislang unbe-
kannte Datenclearingstelle-Verfahren hat
viele praktische und rechtliche Fragen auf-
geworfen. Beinahe unbestritten ist, dass es
keine validen Kriterien für eine Beurtei-
lung nach pflegewissenschaftlichen oder
medizinischenGesichtspunktengibt, vor al-
lem was die Lebensqualität angeht. Trotz-
dem wurden solche Kriterien aufgestellt.
So ist dieGewichtungderDokumentations-
qualität bei der Bewertung imVergleich zur
tatsächlichen Pflegequalität hoch. Eine
gute Note für jahreszeitliche Feste kann
eineschlechteNote imUmgangmitMedika-
menten ausgleichen. Auch die Bewertungs-
systematik bezüglich der Mittelwertbil-
dung ist mathematisch fragwürdig. Zudem
besteht keine Abstimmung der Transpa-
renzberichte mit den Prüfberichten der
Heimaufsicht, die in manchen Bundeslän-
dern veröffentlichtwerdenmüssen. Das er-
möglicht sichwidersprechendeBerichte.

DieGerichtemüssenbeimPflege-Tüvbe-
urteilen, ob ungerechtfertigte Eingriffe in
dieBerufsfreiheit unddieEigentumsgaran-
tie vorliegen und ob eine ausreichende
Rechtsgrundlage besteht. Zudem überprü-
fendieRichter, obdiePflege-Tüv-Vorschrif-
ten möglicherweise sogar verfassungswid-
rig sind, gegendasDemokratie-undRechts-
staatsprinzip verstoßen und der weltweite
EmpfängerkreisderBerichtedurchdieVer-
öffentlichung im Internet zu groß und da-
mit unzulässig ist. Dabei kommen sie zu
unterschiedlichenErgebnissen.

Einrichtungen, deren Bewertung durch
den MdK unbefriedigend ist, sollten dem
MdK eine Stellungnahme vorlegen und
demTransparenzbericht im Internet even-
tuell eine abweichende Kommentierung
beifügen. Der Pflegeheimbetreiber sollte
eine Wiederholungsprüfung beantragen,
um die gerügtenMängel beseitigen zu kön-
nen.DaErgebnisse ausanderenPrüfungen,
die von der Pflegeeinrichtung veranlasst
wurden, vom MdK berücksichtigt werden
müssen, sollte die Einrichtung anerkannte
Zertifikate vorlegen. Der Betreiber sollte
sich auch nicht scheuen, mit anwaltlicher
Hilfe gerichtlichgegendenBericht vorzuge-
hen, falls dieBewertung für ihnzuunmittel-
baren wirtschaftlichen Nachteilen führt.
Dabei kann einstweiliger Rechtsschutz in
Anspruch genommen werden. Parallel
sollte ein Hauptsacheverfahren anhängig
gemachtwerden.
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Standpunkte

Beim praktischen Umgang mit den Transparenzberichten kommt es oft zu Widerständen und Problemen.

Der Pflege-Tüv: gut gemeint, aber nicht gut gemacht

PraktischeundrechtlicheFragen

AblaufdesPflege-Tüvs

Vorgehenbei schlechterBewertung
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